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7. ÖFFENTLICHES BESCHAFFUNGSWESEN

Öffentliche Beschaffungsausgaben

Öffentliche Beschaffung ist der Erwerb von Waren, Dienstlei-
stungen und Bauleistungen durch den Staat und staatseigene
Unternehmen. Auf diesen Bereich entfällt ein erheblicher
Anteil der gesamtstaatlichen Ausgaben. 2011 betrugen die
gesamtstaatlichen Beschaffungsausgaben durchschnittlich
29% der Gesamtstaatsausgaben (13% des BIP).

Angesichts der Kaufkraft des öffentlichen Beschaffungswesens
können Länder, denen es gelingt, die Effizienz der Beschaf-
fungsausgaben zu verbessern, erhebliche Einsparungen errei-
chen und folglich den fiskalischen Spielraum für die
Wirtschafts- und Sozialpolitik vergrößern. So würde beispiels-
weise ein durch Effizienzsteigerungen herbeigeführter Rück-
gang der Beschaffungsausgaben um 10% (bei unverändertem
Waren- und Dienstleistungskorb) im OECD-Durchschnitt zu
einer Reduzierung der gesamtstaatlichen Ausgaben um 2,9%
führen, was 2011 1,3% des BIP entsprach. Die Effizienz kann
durch verschiedene Instrumente verbessert werden, u.a. durch
den Einsatz von IKT und die Konsolidierung der Beschaffung,
um Skalenvorteile zu nutzen.

Die nachgeordneten Gebietskörperschaften sollten ebenfalls
Anstrengungen unternehmen, um die Effizienz der Beschaf-
fungsausgaben zu verbessern, da die staatlichen Beschaffungs-
ausgaben auf regionaler und kommunaler Ebene im OECD-
Durchschnitt 55% der gesamtstaatlichen Beschaffungsausga-
ben ausmachen. Dies gilt insbesondere für föderal organisierte
Staaten – Österreich, Belgien, Kanada, Deutschland, Mexiko,
Spanien, die Schweiz und die Vereinigten Staaten –, da durch-
schnittlich 76% der öffentlichen Aufträge auf der Ebene der
Gliedstaaten und Kommunen vergeben werden. Einheitsstaa-
ten sollten auf der Ebene der nachgeordneten Gebietskörper-
schaften, deren Anteil an den Beschaffungsausgaben durch-
schnittlich 48% beträgt, aber ebenfalls Maßnahmen ergreifen,
insbesondere Italien (80%), Finnland (72%), Dänemark (69%),
Japan (69%) und Schweden (69%).

Weitere Informationen

OECD (2013, erscheint demnächst), Principles for Integrity in
Public Procurement: Progress in OECD Countries, OECD Publishing,
Paris.

OECD (2011), National Accounts at a Glance 2011, OECD Publi-
shing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/na_glance-2011-en.

Anmerkungen zu den Abbildungen

Für Chile stehen keine Daten zur Verfügung. Die Daten für Kanada und
Neuseeland beziehen sich auf 2010 anstelle von 2011.

7.2: Für Australien stehen keine Daten zur Verfügung. In Neuseeland,
Norwegen, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten
umfasst die zentralstaatliche Ebene auch die Sozialversicherungs-
träger. In Japan beziehen sich die Daten zu den nachgeordneten
Gebietskörperschaften auf Finanzjahre.

Hinweis zu den Daten für Israel: http://dx.doi.org/10.1787/888932315602.

Methodik und Definitionen

Die für die Schätzung der gesamtstaatlichen Beschaf-
fungsausgaben verwendeten Daten stammen aus der
OECD-Datenbank OECD National Accounts Statistics, die
auf dem System der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen
(SNA) basiert. Das öffentliche Beschaffungswesen wird
definiert als die Summe aus Vorleistungen (Waren und
Dienstleistungen, die vom Staat zur eigenen Verwen-
dung gekauft werden, namentlich Buchführung und IT-
Dienstleistungen), Bruttoanlageinvestitionen (Differenz
aus dem Erwerb und der Veräußerung von Anlagegütern,
insbesondere der Bau neuer Straßen) und über Marktpro-
duzenten bereitgestellten sozialen Sachtransfers (vom
Staat gekaufte Waren und Dienstleistungen, die von
Marktproduzenten hergestellt und an Haushalte geliefert
werden). Abbildung 7.3, General government procure-
ment as a percentage of GDP (2011), (Öffentliche Auf-
tragsvergabe in Prozent des BIP), ist online verfügbar
unter http://dx.doi.org/10.1787/888932942773).

Das öffentliche Beschaffungswesen umfasst die Auf-
tragsvergabe auf der Ebene der Zentralregierung, der
Gliedstaaten und der Gemeinden. Der Anteil der nachge-
ordneten Gebietskörperschaften bezieht sich auf die
Gliedstaaten und die Gemeinden. Falls in den Anmer-
kungen nicht anders vermerkt, wurden die Sozialversi-
cherungsträger bei dieser Analyse ausgeklammert
(Abbildung 7.4, Government procurement by levels of
government including social security funds – Anteil der
staatlichen Ebenen an der öffentlichen Auftragsvergabe
unter Einbeziehung der Sozialversicherungsträger – ist
online verfügbar unter http://dx.doi.org/10.1787/
888932942792). Die Kategorie der Gliedstaaten findet nur
für die neun OECD-Länder Anwendung, die föderal orga-
nisiert sind: Australien, Österreich, Belgien, Kanada,
Deutschland, Mexiko, Spanien (wird als Quasi-Föderal-
staat betrachtet), Schweiz und Vereinigte Staaten.
Öffentliche Unternehmen wurden bei der Schätzung der
Beschaffungsausgaben ebenfalls ausgeklammert.

http://dx.doi.org/10.1787/888932942773
http://dx.doi.org/10.1787/888932942792
http://dx.doi.org/10.1787/888932942792
http://dx.doi.org/10.1787/na_glance-2011-en
http://dx.doi.org/10.1787/888932315602
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7.1. Öffentliche Auftragsvergabe als Anteil der gesamtstaatlichen Ausgaben (2011)

Quelle: OECD National Accounts Statistics (Datenbank). Die Daten für Australien gründen sich auf die Government Finance Statistics sowie vom Australian
Bureau of Statistics zur Verfügung gestellte Daten aus der australischen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932942735

7.2. Anteil der staatlichen Ebenen an der öffentlichen Auftragsvergabe bei Ausklammerung
der Sozialversicherungsträger (2011)

Quelle: OECD National Accounts Statistics (Datenbank).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932942754
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